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ANHANG I 

Zollfreier Zugang für Erzeugnisse mit Ursprung in der Europäischen Union bei ihrer 
Einfuhr nach Norwegen 

Norwegischer 
Zolltarif-Code 

Warenbezeichnung 

01.01.2100 Pferde, Esel, Maultiere und Maulesel, lebend; Pferde; reinrassige Zuchttiere 

01.01.2902 Pferde, Esel, Maultiere und Maulesel, lebend; andere Pferde; Gewicht unter 133 kg 

01.01.2908 Pferde, Esel, Maultiere und Maulesel, lebend; andere Pferde; andere 

02.07.4300 Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Hausgeflügel der Position 01.05, 
frisch, gekühlt oder gefroren; von Enten; Fettlebern, frisch oder gekühlt 

02.07.5300 Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Hausgeflügel der Position 01.05, 
frisch, gekühlt oder gefroren; von Gänsen; Fettlebern, frisch oder gekühlt 

05.06.9010 Knochen und Stirnbeinzapfen, roh, entfettet, einfach bearbeitet (aber nicht zugeschnitten), 
mit Säure behandelt oder entleimt; Mehl und Abfälle davon; andere; für Futterzwecke 

05.11.9911 Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen; nicht lebende 
Tiere des Kapitels 1 oder 3, ungenießbar; andere; Blutmehl, ungenießbar; für Futterzwecke 

05.11.9930 Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen; nicht lebende 
Tiere des Kapitels 1 oder 3, ungenießbar; andere; Fleisch und Blut; für Futterzwecke 

05.11.9980 Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen; nicht lebende 
Tiere des Kapitels 1 oder 3, ungenießbar; andere; andere; für Futterzwecke 

06.02.1021 Andere lebende Pflanzen (einschließlich ihrer Wurzeln), Stecklinge und Pfropfreiser; 
Pilzmycel; Stecklinge, unbewurzelt, und Pfropfreiser; Stecklinge für Pflanzschulen oder 
Gartenbau, ausgenommen grüne Pflanzen vom 15. Dezember bis 30. April; Begonien, alle 
Arten, Campanula isophylla, Eupharboria pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Fuchsia, 
Hibiscus, Kalanchoe und Hängepetunien (Petunia hybrida, Petunia atkinsiana) 

06.02.1024 Andere lebende Pflanzen (einschließlich ihrer Wurzeln), Stecklinge und Pfropfreiser; 
Pilzmycel; Stecklinge, unbewurzelt, und Pfropfreiser; Stecklinge für Pflanzschulen oder 
Gartenbau, ausgenommen grüne Pflanzen vom 15. Dezember bis 30. April; Pelargonien 
(Geraniaceae) 

06.02.9032 Andere lebende Pflanzen (einschließlich ihrer Wurzeln), Stecklinge und Pfropfreiser; 
Pilzmycel; andere; mit Wurzelballen oder anderen Nährmedien; andere Topfpflanzen oder 
Setzlinge, einschließlich Obst- und Gemüsepflanzen für Zierzwecke; grüne Topfpflanzen 
vom 1. Mai bis 14. Dezember; Asplenium, Begonia x rex-cultorum Chlorophytum, 
Euonymus japanicus, Fatsia japonica, Aralia sieboldii, Ficus elastica, Monstera, Philoden-
dron scandens, Radermachera, Stereospermum, Syngonium and X-Fatshedera, auch bei 
Einfuhr als Bestandteil gemischter Pflanzengruppen 

ex 07.08.2009(i) Hülsenfrüchte, auch ausgelöst, frisch oder gekühlt; Bohnen; Bohnen, frisch oder gekühlt 
(Vigna spp., Phaseolus spp.), ausgenommen grüne Bohnen, Spargelbohnen, Wachsbohnen 
und Brechbohnen 

07.09.9930 Anderes Gemüse, frisch oder gekühlt; andere; andere; Zuckermais; für Futterzwecke 
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Norwegischer 
Zolltarif-Code 

Warenbezeichnung 

ex 07.10.2209(i) 

 

Gemüse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren; Hülsengemüse, auch ausgelöst; 
Bohnen (Vigna spp., Phaseolus spp.); ausgenommen grüne Bohnen, Spargelbohnen, 
Wachsbohnen und Brechbohnen 

07.11.5100 Gemüse, vorläufig haltbar gemacht (z. B. durch Schwefeldioxid oder in Wasser, dem Salz, 
Schwefeldioxid oder andere vorläufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind), zum 
unmittelbaren Genuss nicht geeignet; Pilze und Trüffeln; Pilze der Gattung Agaricus 

07.11.5900 Gemüse, vorläufig haltbar gemacht (z. B. durch Schwefeldioxid oder in Wasser, dem Salz, 
Schwefeldioxid oder andere vorläufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind), zum 
unmittelbaren Genuss nicht geeignet; Pilze und Trüffeln; andere 

07.14.3009 

 

Maniok, Pfeilwurz (Arrowroot) und Salep, Topinambur, Süßkartoffeln und ähnliche 
Wurzeln und Knollen mit hohem Gehalt an Stärke oder Inulin, frisch, gekühlt, gefroren 
oder getrocknet, auch in Stücken oder in Form von Pellets; Mark des Sagobaumes; 
Yamswurzeln (Dioscorea spp.); nicht für Futterzwecke  

ex 07.14.4000(i) 

 

Maniok, Pfeilwurz (Arrowroot) und Salep, Topinambur, Süßkartoffeln und ähnliche 
Wurzeln und Knollen mit hohem Gehalt an Stärke oder Inulin, frisch, gekühlt, gefroren 
oder getrocknet, auch in Stücken oder in Form von Pellets; Mark des Sagobaumes; Taro 
(Colocasia spp.)  

07.14.5009 

 

Maniok, Pfeilwurz (Arrowroot) und Salep, Topinambur, Süßkartoffeln und ähnliche 
Wurzeln und Knollen mit hohem Gehalt an Stärke oder Inulin, frisch, gekühlt, gefroren 
oder getrocknet, auch in Stücken oder in Form von Pellets; Mark des Sagobaumes; Yautia 
(Xanthosoma spp.); nicht für Futterzwecke  

08.11.2011 Früchte und Nüsse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, auch mit Zusatz von 
Zucker oder anderen Süßmitteln; Brombeeren, Maulbeeren und Loganbeeren 

08.11.2012 Früchte und Nüsse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, auch mit Zusatz von 
Zucker oder anderen Süßmitteln; mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln; weiße 
und rote Johannisbeeren 

08.11.2013 Früchte und Nüsse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, auch mit Zusatz von 
Zucker oder anderen Süßmitteln; mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln; 
Stachelbeeren 

08.11.2092 Früchte und Nüsse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, auch mit Zusatz von 
Zucker oder anderen Süßmitteln; andere; Brombeeren, Maulbeeren und Loganbeeren 

08.11.2094 Früchte und Nüsse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, auch mit Zusatz von 
Zucker oder anderen Süßmitteln; andere; weiße und rote Johannisbeeren 

08.11.2095 Früchte und Nüsse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, auch mit Zusatz von 
Zucker oder anderen Süßmitteln; andere; Stachelbeeren 

08.12.1000 Früchte und Nüsse, vorläufig haltbar gemacht (z. B. durch Schwefeldioxid oder in Wasser, 
dem Salz, Schwefeldioxid oder andere vorläufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt 
sind), zum unmittelbaren Genuss nicht geeignet; Kirschen 

10.08.5000 Buchweizen, Hirse (ausgenommen Körner-Sorghum) und Kanariensaat; anderes Getreide; 
Quinoa (Chenopodium quinoa) 
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Norwegischer 
Zolltarif-Code 

Warenbezeichnung 

11.09.0010 Kleber von Weizen, auch getrocknet; für Futterzwecke 

12.12.2910 Johannisbrot, Algen, Tange, Zuckerrüben und Zuckerrohr, frisch, gekühlt, gefroren oder 
getrocknet, auch gemahlen; Steine und Kerne von Früchten sowie andere pflanzliche 
Waren (einschließlich nichtgerösteter Zichorienwurzeln der Varietät Cichorium intybus 
sativum) der hauptsächlich zur menschlichen Ernährung verwendeten Art, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen; Algen und Tange; andere; für Futterzwecke 

17.02.2010 Andere Zucker, einschließlich chemisch reine Lactose, Maltose, Glucose und Fructose, 
fest; Zuckersirupe, ohne Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen; Invertzuckercreme, auch mit 
natürlichem Honig vermischt; Zucker und Melassen, karamellisiert; Ahornzucker und 
Ahornsirup; für Futterzwecke 

20.08.9300 

 

Früchte und andere genießbare Pflanzenteile, in anderer Weise zubereitet oder haltbar 
gemacht, auch mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln oder Alkohol, anderweit weder 
genannt noch begriffen; andere, einschließlich Mischungen, ausgenommen Mischungen der 
Unterposition 2008.1900; Preiselbeeren und Moosbeeren (Vaccinium macrocarpon, 
Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitisidaea) 

20.09.8100 Fruchtsäfte (einschließlich Traubenmost) und Gemüsesäfte, nicht gegoren, ohne Zusatz von 
Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln; Saft aus anderen Früchten 
oder Gemüsen (ausgenommen Mischungen); Saft aus Preiselbeeren und Moosbeeren 
(Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitisidaea) 

ex 20.09.8999 Fruchtsäfte (einschließlich Traubenmost) und Gemüsesäfte, nicht gegoren, ohne Zusatz von 
Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln; Saft aus anderen Früchten 
oder Gemüsen (ausgenommen Mischungen); anderer, anderer, anderer, Heidelbeersaft oder 
-konzentrat 

22.06 Andere gegorene Getränke (z. B. Apfelwein, Birnenwein, Met, Sake); Mischungen 
gegorener Getränke und Mischungen gegorener Getränke und nicht alkoholischer 
Getränke, anderweitig weder genannt noch inbegriffen 

23.03.1012 Rückstände aus der Stärkegewinnung und ähnliche Rückstände, ausgelaugte 
Rübenschnitzel, Bagasse und andere Abfälle aus der Zuckergewinnung, Treber, Schlempen 
und Abfälle aus Brauereien oder Brennereien, auch in Form von Pellets; Rückstände aus 
der Stärkegewinnung und ähnliche Rückstände; für Futterzwecke; von Kartoffeln. 

--------------------------------------- 
(i) Diese Erzeugnisse werden zollfrei eingeführt. Norwegen behält sich jedoch das Recht vor, einen Zoll zu 
erheben, wenn die Erzeugnisse als Futtermittel eingeführt werden. 
 

www.parlament.gv.at




